
 

 
 

 
Bedingungen für Nutzungsbewill igungen  
 
 
 
Angaben zur/zum Urheber/in:      ______________________________________________________________________ 

 

Werkbezeichnung:                          ______________________________________________________________________

        

Verwendungszweck:               ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Sonstige Angaben zur Nutzung:    ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Allgemeine Bedingungen der Rechtevergabe 

 

1.   Reproduktionsgenehmigungen bedürfen der schriftlichen Anfrage des Nutzers und werden 

 ausschließlich nur vor der jeweiligen Nutzung erteilt.  

2.   Die Lizenz-Laufzeit ist auf fünf Jahre begrenzt, soweit nichts anderes vereinbart wird. 

3.   Sofern die Werknutzungsbewilligung nicht innerhalb eines Jahres in Anspruch genommen wird, verfällt sie 

      ohne Rückerstattung der Kosten. 

4.   Lizenzvergaben der Bildrecht umfassen nur Nutzungsrechte jener Urheber und Werke die in der  

      Lizenzvereinbarung ausdrücklich genannt werden.  

5.   Der Lizenznehmer erwirbt die Nutzungsrechte für eine einmalige, in der Genehmigung ausdrücklich 

      bezeichnete Nutzung. Darüber hinausgehende Rechte bedürfen der gesonderten Klärung und  

      Rechtseinräumung durch die Bildrecht.  

6.   Die Lizenz zur Nutzung ist nicht übertragbar und wird grundsätzlich nicht ausschließlich sowie zeitlich und  

      örtlich beschränkt gewährt.  

7.   Nutzungen, die Urheberpersönlichkeitsrechte berühren, wie Bearbeitungen, Veränderungen des 

      Bildoriginals in Größe, Farbe oder durch Überschreiben mit Text, o.ä. bedürfen stets einer gesonderten 

      ausdrücklichen Genehmigung.  

8.   Tarife/Lizenzgebühren: Die Bezahlung der Reproduktionsgebühren erfolgt gemäß den veröffentlichten 

      Tarifen, siehe dazu http://www.bildrecht.at/tarife . Die in den Tarifen genannten Rabatte gelten nur dann, 

      wenn vor der Nutzung eine ordnungsgemäße Genehmigung durch die Bildrecht erteilt wurde. 

9.   Der Nutzer hat in der für die jeweilige Verwendung üblichen Weise Urheber und Werktitel zu nennen und 

      den von der Bildrecht genannten Copyright-Vermerk an geeigneter Stelle in folgender Form zu nennen:  

      Urheber/in, Werktitel, Entstehungsjahr © Bildrecht, Wien, Jahr der Bewilligung 

10.  Von jeder Publikation, in der Nutzungen erfolgen, sind unmittelbar nach der Veröffentlich bei Erscheinen 

       zwei Belegexemplare an die Bildrecht (Bildrecht GmbH | Burggasse 7-9/6 | 1070 Wien) zu senden. 

 

Weitere Informationen zu den Tarif-, Reproduktions- und Nutzungsbedingungen finden Sie unter 

http://www.bildrecht.at/files/downloads/atb_tarifbedingungen_0.pdf 

 


